
 

  
 
 
 

 
 
 
 

Stadt Landsberg 
 

1. Änderung des Flächennutzungsplanes  
der Stadt Landsberg 

 
 
 
 
 
 

Abwägung  
 
 

zur Beteiligung der Bürger nach § 3 (2) BauGB  
und der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach  

§ 4 (2) BauGB  
sowie der Nachbargemeinden  

zum Entwurf in der Fassung 25. Mai 2023 
 

Oktober 2023 
 

mit Berücksichtigung der Maßgabe des Saalekreises vom 19.03.2024 
zum Antrag auf Genehmigung  

der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Stadt Landsberg 
 

April 2024 
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Folgende Abwägungsbögen sind unter Berücksichtigung der Maßgabe des Saalekreises vom 
19.03.2024 zum Antrag auf Genehmigung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Stadt 
Landsberg zu überarbeiten. 
 
Der überarbeitete Abwägungsvorschlag wurde durch den Stadtrat geprüft und abgewogen und ist in 
die Planunterlage (Flächennutzungsplan und Begründung) einzustellen. 
 
 

Nr. Träger öffentlicher Belange Stellungnahme vom: 

6 Deutsche Bahn AG Eigentumsmanagement/Eigentümervertre-
tung 
Tröndlinring 3 
04105 Leipzig 

03.08.2023 

9 Eisenbahn-Bundesamt 
Außenstelle Halle 
Ernst-Kamieth-Straße 5 
06112 Halle 

04.08.2023 
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Stadt Landsberg   Entwurf 
1. Änderung des Flächennutzungsplans Landsberg 
Berücksichtigung der Maßgabe des Saalekreises vom 19.03.2024 zum Antrag 
auf Genehmigung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Stadt 
Landsberg 

Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird auf die Stellungnahme vom 10.11.2022 verwiesen (vgl. nachfolgender Abwägungs-
bogen Stellungnahme vom 10.11.2022) 
 
Zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Nach Prüfung des Sachverhaltes wurde festgestellt, dass das Bahngleis der gewidmeten 
Eisenbahnbetriebsanlage rückgebaut ist. 
Da es sich nach wie vor um eine gewidmete Eisenbahnbetriebsanlage, die dem Fachpla-
nungsvorbehalt des Eisenbahnbundesamtes (EBA) unterliegt, handelt, wird der Bereich 
der Bahnbetriebsanlage sowie der südlich davon befindliche Bereich aus dem Änderungs-
bereich Ä 2-2 herausgenommen und nicht als gewerbliche Baufläche dargestellt. 
Die Darstellung des rechtswirksamen FNP (Grünfläche, Fläche für Landwirtschaft) wird 
weitergeführt. 
 
 

 

1 

2 
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Stadt Landsberg   Entwurf 
1. Änderung des Flächennutzungsplans Landsberg 
Berücksichtigung der Maßgabe des Saalekreises vom 19.03.2024 zum Antrag 
auf Genehmigung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Stadt 
Landsberg 

Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 3) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird festgestellt, dass die benannten Änderungsbereiche an Bahngelände angrenzen 
bzw. unweit von Bahngeländen befinden.  
 
Zu 4) Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

Zu 5) Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 

3 

4 

5 
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Stadt Landsberg   Entwurf 
1. Änderung des Flächennutzungsplans Landsberg 
Berücksichtigung der Maßgabe des Saalekreises vom 19.03.2024 zum Antrag 
auf Genehmigung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Stadt 
Landsberg 

Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 6) Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 

Noch 
5 

6 
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Stadt Landsberg   Entwurf 
1. Änderung des Flächennutzungsplans Landsberg 
Berücksichtigung der Maßgabe des Saalekreises vom 19.03.2024 zum Antrag 
auf Genehmigung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Stadt 
Landsberg 

Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 

 

Noch 
6 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
1. Änderung des Flächennutzungsplans Landsberg 

Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Nach Prüfung des Sachverhaltes grenzen die Flächen Ä 1-1, Ä 3-1, Ä 3-5 direkt an Bahn-
anlagen an. Die Änderungsfläche Ä 2-3 wird durch eine Bahnanlage gequert. Im Rahmen 
der Vorhabenplanung (z.B. verbindliches Bauleitplanverfahren) ist dieser Sachverhalt zu 
berücksichtigen. Die Deutsche Bahn ist am Planverfahren zu beteiligen. 
 
 

 

1 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
1. Änderung des Flächennutzungsplans Landsberg 

Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 

 

Noch 
1 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
1. Änderung des Flächennutzungsplans Landsberg 

Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 2) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die DB AG wird am weiteren Verfahren beteiligt. 
 

 

Noch 
1 

2 
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Stadt Landsberg   Entwurf 
1. Änderung des Flächennutzungsplans Landsberg 
Berücksichtigung der Maßgabe des Saalekreises vom 19.03.2024 zum Antrag 
auf Genehmigung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Stadt 
Landsberg 

Lfd. Nr. der Versandliste 9 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird darauf verwiesen, dass die Stellungnahme vom 04.11.2022 weiterhin Gültigkeit 
besitzt (vgl. nachfolgender Abwägungsbogen Stellungnahme vom 04.11.2022) 
 
Das Eisenbahn-Bundesamt wird am weiteren Verfahren beteiligt. 
 
Aufgrund der Maßgabe des Saalekreises vom 19.03.2024 zum Antrag auf Genehmigung 
der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Stadt Landsberg ist der Hinweis Nr. 3 
der Stellungnahme vom 04.11.2022 entsprechend zu beachten und der Abwägungsvor-
schlag zu korrigieren (vgl. nachfolgender Abwägungsbogen Stellungnahme vom 
04.11.2022). 
 

 

1 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
1. Änderung des Flächennutzungsplans Landsberg 

Lfd. Nr. der Versandliste 9 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Seitens des Eisenbahn-Bundesamtes bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 
Die benannten Eisenbahnstrecken sind in der rechtswirksamen Fassung des FNP Lands-
berg (Planzeichnung und Begründung) bereits durch entsprechende Signatur dargestellt 
und beschrieben. 
 
 
 
 

 

1 

2 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
1. Änderung des Flächennutzungsplans Landsberg 

Lfd. Nr. der Versandliste 9 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 3) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Alle Änderungsflächen (mit Ausnahme der Fläche Ä 2-3- im Entwurf als Ä 2-2 bezeichnet) 
befinden sich nicht bzw. direkt an eine Bahnanlage angrenzend. Im Rahmen der Planung 
zur Umsetzung der Vorhaben der Änderungsflächen ist dieser Sachverhalt (z.B. im Rah-
men eines verbindliche Bauleitplanverfahrens) zu berücksichtigen. 
Die Änderungsfläche Ä 2-3 (im Entwurf als Ä 2-2 bezeichnet) wird von einer Bahnanlage 
gequert.  
Da es sich bei dieser Bahnanlage um eine gewidmete Eisenbahnbetriebsanlage, die dem 
Fachplanungsvorbehalt des Eisenbahnbundesamtes (EBA) unterliegt, handelt, wird der 
Bereich der Bahnbetriebsanlage sowie der südlich davon befindliche Bereich aus dem Än-
derungsbereich Ä 2-2 herausgenommen und nicht als gewerbliche Baufläche dargestellt. 
Die Darstellung des rechtswirksamen FNP (Grünfläche, Fläche für Landwirtschaft) wird 
weitergeführt. 
 
Zu 4) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die DB Netz AG wird am weiteren Planverfahren beteiligt. 
 
 

 

Noch 
2 

4 

3 


